
Zweiter Teil:
Der Inhalt der Pr�m-Regelungen

Die Regelungen des Pr�mer Vertrages sollen im Folgenden dargestellt wer-
den. Dabei werden die Vorschriften, die durch den Beschluss 2008/615/JI
in den Rechtsrahmen der Europ�ischen Union �berf�hrt werden konnten,
mit den entsprechenden Artikelnummern aus dem Beschluss bezeichnet.
Gem�ß Art. 35 Abs. 1 Beschluss 2008/615/JI gelten die jeweiligen Regelun-
gen nach Inkrafttreten1 anstelle der Regelungen des Pr�mer Vertrages2. In
Anlehnung an die von der Bundesregierung verwendete Terminologie3

wird die Bezeichnung „Ratsbeschluss Pr�m“ verwendet.

Erster Abschnitt:
Datenaustausch/-zugriff nach dem Ratsbeschluss Pr�m

Der Datenaustausch beziehungsweise die Datenzugriffsmçglichkeit war
bereits das Herzst�ck des Pr�mer Vertrages. Ein erheblicher Anstieg und
eine erhebliche Beschleunigung des polizeilichen Informationsaustausches
wurde vom Vertrag erwartet4. Hier konnten alle relevanten Regelungen in
den Ratsbeschluss Pr�m �bernommen werden. Von den Regelungen �ber
den Datenaustausch werden DNA-Identifizierungsmuster, daktyloskopi-
sche Daten und Fahrzeugregisterdaten umfasst.
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1 Der Beschluss wurde gem�ß Art. 37 Beschluss 2008/615/JI 20 Tage nach seiner Verçffent-
lichung im Amtsblatt am 06. 08. 2008 wirksam.

2 Im Rahmen der erl�uternden Darstellung der auf den Rechtsrahmen der Union �berf�hrten
Regelungen wird unter R�ckgriff auf die Denkschrift zum Pr�mer Vertrag (BT-Drs. 16/1108)
und die Materialien des Parlaments der Republik �sterreich (1155 der Beilagen XXII. GP –
Staatsvertrag) auf den Willen der Vertragsparteien und deren Erl�uterungen abgestellt. Die
�berf�hrung erfolgte mit der Intention, den Geltungsbereich der Pr�m-Regelungen auf alle
Mitgliedstaaten auszudehnen, um den zeitlichen Vorgaben des Haager Programms gerecht zu
werden (Siehe Erw�gungsgrund 9, ABl. 2008 Nr. L 210, S. 2). Es ist davon auszugehen, dass die
�berf�hrung der Regelungen, die sich im Wesentlichen am genauen Wortlaut des Pr�mer Ver-
trages orientiert, deren Ausgestaltung beibehalten wollte, so dass auf die erl�uternden Doku-
mente zum Pr�mer Vertrag zur�ckgegriffen werden kann. Soweit es um eine Auslegung der
Reglungen geht, wurde dabei ber�cksichtigt, dass eine �berlagerung durch Unionsrecht mçg-
lich ist.

3 Siehe BT-Drs. 16/12585, S. 7.
4 Schaar, DuD 2006, 691.



A. DNA-Daten
Die Art. 2 bis 7 des Ratsbeschlusses Pr�m besch�ftigen sich mit DNA-Da-
ten. Dem internationalen Gebrauch folgend, verwendete der Vertrag den
Begriff DNA f�r desoxyribonucleic acid anstelle des deutschsprachigen
Begriffs DNS f�r Desoxyribonukleins�ure5, was in der deutschen �berset-
zung des Beschlusses beibehalten wird. Zun�chst wird in Art. 2 Abs. 1 die
Verpflichtung aller Mitgliedstaaten normiert, nationale Analyse-Dateien zu
errichten und zu f�hren. Diese Verpflichtung wird aber bereits in Art. 2
Abs. 1 einer entscheidenden Beschr�nkung zugef�hrt: Das Errichten und
F�hren der nationalen Analyse-Dateien wird auf die Zwecke der Strafver-
folgung beschr�nkt. Analyse-Dateien, die zur Verhinderung von Straftaten
oder f�r Verwaltungszwecke errichtet wurden, fallen damit nicht in den
Anwendungsbereich der Regelungen6. Gem�ß Art. 2 Abs. 3 haben die Mit-
gliedstaaten das Generalsekretariat des Rates �ber die nationale Kontakt-
stelle zu informieren7.

I. Nationale DNA-Analyse-Dateien
Der Großteil der Mitgliedstaaten verf�gte zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses im Mai 2005 bereits �ber eine nationale DNA-Analyse-Datei. Im
Folgenden sollen Historie und Rechtsgrundlage der DNA-Datenbank beim
Bundeskriminalamt als deutsche nationale Kontaktstelle8 dargestellt wer-
den. Des Weiteren sind die DNA-Datenbanken der anderen Mitgliedstaaten
sowie Bestrebungen aus Wissenschaft und Politik, die Grundvoraussetzung
eines Datenaustausches waren, Gegenstand der Darstellung.

1. DNA-Analyse-Datei in Deutschland
a. DNA-Analyse-Datei beim BKA
Unter dem Druck der �ffentlichkeit, die durch mehrere Sexualmorde an
Kindern in Norddeutschland alarmiert worden war, wurden gemeinsame
außerordentliche Aussch�sse von Bundestag und Bundesrat einberufen,
die sich mit der Mçglichkeit einer zentralen Erfassung von DNA-Identifizie-
rungsmustern in bestimmten F�llen befassten9. Zweck einer solchen zentra-
len Erfassung war die Hoffnung, Tatzusammenh�nge offen zu legen und
Mehrfacht�ter zu erkennen10.
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5 1155 der Beilagen XXII. GP – Staatsvertrag – Materialien, Republik �sterreich Parlament, S. 7.
6 BT-Drs. 16/1108, S. 33.
7 Siehe Art. 36 Beschluss 2008/615/JI. Nach dem Pr�mer Vertrag ist die nationale Analyse-Datei

gem�ß Art. 2 Abs. 3 Pr�mer Vertrag bei der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu benennen.

8 § 1 Abs. 1 Ausf�hrungsgesetz zum Pr�mer Vertrag, BGBl. 2006 I, S. 1458.
9 Bachmann, BewHi 2002, 204 (205); vgl. auch, Schneider/Rittner, ZRP 1998, 64f.

10 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, Rdn. 155.



Zu Beginn des Jahres 1998 wurde das BKA vom Innenminister mit der
kurzfristigen Errichtung der Datei unter Nutzung bereits vorhandener Sys-
teme beauftragt11. Die Einrichtung erfolgte am 17. 04. 1998 in dem zur
Ermittlungsunterst�tzung entwickelten Datensystem „DOK“ (Dokumentati-
onssystem Organisierte Kriminalit�t)12. Nach Angaben des BKA wurde f�r
die Analyse-Datei eine eigene nationale Software entwickelt. Das ame-
rikanische Angebot der �bernahme des vom FBI entwickelten und in eini-
gen Staaten genutzten Systems CODIS (Combined DNA Index System)
wurde nicht wahrgenommen.

b. Rechtliche Grundlagen
Die gesetzliche Grundlage findet sich im Gesetz �ber das Bundeskriminal-
amt vom 07. 07. 1997 (BKAG)13. Die DNA-Analyse-Datei stellt eine Ver-
bunddatei im Sinne von § 11 Abs. 2 und 3 BKAG dar14. Dabei handelt es
sich um einen elektronischen Datenverbund zwischen Bund und L�n-
dern15. Dies bedeutet im Einzelnen, dass durch das BKA lediglich die
Datenverarbeitungsanwendung und die Rechnerkapazit�t zentral zur Ver-
f�gung gestellt werden. Die Einspeisung und Erhebung der Daten in die
Datei obliegt den Bundesl�ndern und dem BKA in jeweils eigener Zust�n-
digkeit nach § 11 Abs. 2 BKAG16. Dies ist die logische Konsequenz aus der
dezentralen Durchf�hrung der im Einzelfall zugrunde liegenden Ermitt-
lungsverfahren17. Im Hinblick auf die Datens�tze gilt das Besitzerprinzip,
d. h. die Daten sind zwar f�r alle Teilnehmer zu sehen, aber nur die jeweils
erfassende Dienststelle kann die Datens�tze �ndern oder lçschen18.

Gem�ß § 11 Abs. 2 BKAG ist insbesondere der Kreis der zugriffsberechtig-
ten Behçrden in der Errichtungsanordnung nach § 34 BKAG19 festzulegen.
Zum Abruf der Daten sind gem�ß 7.1 der Errichtungsordnung das Bundes-
kriminalamt und die Landeskriminal�mter berechtigt. Die �bermittlung im
innerstaatlichen Bereich ist in 7.3 der Errichtungsanordnung geregelt. Die
�bermittlung ist f�r Zwecke der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung,
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11 Bachmann, BewHi 2002, 204 (206).
12 Bachmann, BewHi 2002, 204 (206).
13 BGBl. 1997 I, S. 1650.
14 Zu den Problemen, die sich aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Aufbau der Datei

ergeben, siehe Lemke, in: ders./Julius/Krehl u. a., Heidelberger Kommentar zur Strafprozeß-
ordnung, § 81g Rdn. 25.

15 Busch, NJW 2002, 1754 (1755).
16 Brodersen/Anslinger/Rolf, DNA-Analyse und Strafverfahren, Rdn. 154; West, Der genetische

Fingerabdruck, S. 84.
17 Bachmann, BewHi 2002, 204 (206).
18 Bachmann, BewHi 2002, 204 (206).
19 Siehe ausf�hrlich zur Bedeutung der Errichtungsanordnung: Tischer, Das System der infor-

mationellen Befugnisse, S. 53ff. Die Anordnung ist abgedruckt in: Vath, Der genetische Fin-
gerabdruck zur Identit�tsfeststellung, S. 13 ff.



des Strafvollzugs, in Gnadenverfahren und zur Gefahrenabwehr zul�ssig.
Eine �bermittlung an nicht-çffentliche Stellen wird dabei ausdr�cklich
ausgeschlossen (7.3 (2) Errichtungsanordnung DNA-Analyse-Datei). Die
�bermittlung im internationalen Bereich regelt 7.4 Errichtungsanordnung.

Gem�ß § 2 Abs. 4 Nr. 1 BKAG hat das BKA insbesondere die Aufgabe,
zentrale erkennungsdienstliche Einrichtungen und Sammlungen zu unter-
halten. Da nicht nur klassische erkennungsdienstliche Behandlungen
erfasst werden, f�llt hierunter auch die zentrale DNA-Analyse-Datei20.
Eine allgemeine Rechtsgrundlage f�r die Speicherung, Ver�nderung und
Nutzung personenbezogener Daten findet sich in § 7 Abs. 1 BKAG. Dem-
nach ist die Datenverarbeitung zul�ssig, soweit sie zur Erf�llung der Auf-
gaben als Zentralstelle notwendig ist. Zur Erf�llung der Aufgaben nach § 2
Abs. 4 BKAG kçnnen gem�ß § 8 Abs. 6 BKAG personenbezogene Daten in
Dateien gespeichert werden.

aa. Zahl der Datens�tze
Bis Ende M�rz 2006 betrug die Zahl der gespeicherten Datens�tze in der
Analyse-Datei bereits knapp 472.00021. Mit Ablauf des Jahres 2006 ist mit
einer Zahl von beinahe 542.000 Datens�tzen ein signifikanter Anstieg zu
verzeichnen22. 2007 waren sogar fast 650.000 Datens�tze beim Bundeskri-
minalamt gespeichert23.

bb. Speicherungsdauer und Lçschungsverpflichtung
Eine ausdr�ckliche Regelung �ber die Speicherungszeitr�ume f�r DNA-Da-
ten existiert nicht24. Die allgemeine Regelung des § 32 Abs. 2 BKAG legt
fest, dass Daten zu lçschen sind, wenn die Speicherung unzul�ssig ist
oder die Kenntnis dieser Daten f�r die Aufgabenerf�llung nicht mehr erfor-
derlich ist. Unter Umst�nden tritt anstelle der Lçschung der Daten sogar
nur deren Sperrung (§ 32 Abs. 3 Satz 2 BKAG). Außerdem hat das Bundes-
kriminalamt nach festgesetzten Fristen bei der Bearbeitung des Einzelfalls
zu �berpr�fen, ob eine Berichtigung oder Lçschung personenbezogener
Informationen notwendig ist (§ 32 Abs. 3 Satz 1 BKAG)25. Zudem m�ssen
in der nach § 34 BKAG aufzustellenden Errichtungsanordnung gem�ß § 34
Abs. 1 Nr. 8 BKAG auch die Pr�ffristen und die Speicherungsdauer von
personenbezogenen Daten festgelegt werden. Die Errichtungsanordnung
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20 Busch, NJW 2002, 1754 (1755).
21 Das Bundeskriminalamt, Fakten und Zahlen, (Stand 7/2006) S. 9, www.bundeskriminal

amt.de/profil/broschueren /fakten2006.pdf.
22 Das Bundeskriminalamt, Fakten und Zahlen (Stand 7/2007) S. 9, http:// www.bka.de/profil/

broschueren/fakten2007.pdf.
23 Das Bundeskriminalamt, Fakten und Zahlen (Stand 1/2008) S. 9, http://www.bka.de/profil/

broschueren/index.html.
24 Vgl. Busch, NJW 2002, 1754 (1757).
25 Siehe ausf�hrlich Krehl/Kolz, StV 2004, 447 (451).



f�r die DNA-Analyse-Datei schçpft hierbei unter 8. 1 die gesetzlich in § 32
Abs. 3 Satz. 2 BKAG vorgesehenen Mindestzeitr�ume f�r die �berpr�fung
bei der Einzelfallbearbeitung von 10 Jahren bei erwachsenen Beschuldigten
und 5 Jahren bei jugendlichen Beschuldigten aus. Nach Ablauf dieses Zeit-
raums sind die Daten daraufhin zu �berpr�fen, ob sie nach § 32 Abs. 2
BKAG beziehungsweise § 32 Abs. 9 BKAG ge�ndert oder gelçscht werden
m�ssen. Eine Verpflichtung zur Lçschung besteht dann, wenn die Speiche-
rung, wie bereits erw�hnt, unzul�ssig oder nicht mehr erforderlich ist (§ 32
Abs. 2, 9 Abs. 1 BKAG). Im Sinne der Errichtungsanordnung (8. 4 Erster
Punkt) ist die Speicherung insbesondere dann unzul�ssig, wenn der
Beschuldigte rechtskr�ftig freigesprochen, die Erçffnung des Hauptverfah-
rens unanfechtbar abgelehnt und das Verfahren nicht nur vorl�ufig einge-
stellt wurde und sich aus den Gr�nden der betreffenden Entscheidung
ergibt, dass die Tat vom Beschuldigten nicht oder nicht rechtswidrig began-
gen wurde (§ 8 Abs. 3 BKAG)26. Bleibt der Tatverdacht gegen den Betroffe-
nen trotz Freispruch bestehen, bleibt die Speicherung damit zul�ssig27. Die
Daten sind ebenfalls dann zu lçschen, wenn ein Grund zur Annahme, dass
gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung zu f�hren ist, nicht mehr besteht (§ 8 Abs. 6 BKAG).

2. Analyse-Dateien in den anderen Vertragsstaaten
Aus dem Datenaustauschsystem auf der ersten Stufe erfolgt die Zugriffs-
mçglichkeit auf die deutsche DNA-Analyse-Datei. Aus deutscher Perspek-
tive ist aber insbesondere die Mçglichkeit des Zugriffs der deutschen natio-
nalen Kontaktstelle auf die Datenbanken der anderen Mitglieder
interessant.

a. Datenbanken der urspr�nglichen Pr�m-Partner
Auch Belgien, �sterreich, Spanien, Frankreich und die Niederlande verf�g-
ten bei Vertragsschluss bereits �ber nationale DNA-Analyse-Dateien28. Die
Datenbanken in �sterreich29 und den Niederlanden wurden schon fr�her
als die deutsche Datenbank errichtet, beide bereits im Jahr 1997. Das
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26 Siehe ausf�hrlich dazu Eisenberg/Singelnstein, GA 2006, S. 16 ff., die sich insbesondere auch
mit der Frage auseinandersetzen, ob sich eine Unzul�ssigkeit bereits aus verfassungsrecht-
lichen Gr�nden ergibt (siehe S. 177 f.). Problematisch erscheint, ob diese Rechtslage mit der
Entscheidung des EGMR, Urteil vom 04. 12. 2008, S and Marper ./. The United Kingdom
(App. 30562/04 und 30566/04) zu vereinbaren ist (Ausf�hrlich zu dieser Entscheidung des
EGMR 3. Teil 1.Abschnitt B. 3.).

27 Rogall, in: Rudolphi/Wolter, SK-StPO, § 81g Rdn. 90 (Stand: Januar 2006).
28 1155 der Beilagen XXII. GP – Staatsvertrag – Materialien, Republik �sterreich Parlament S. 6.
29 Rechtsgrundlage f�r die Errichtung der çsterreichischen Datenbank war § 75 des Sicherheits-

polizeigesetzes (BGBl. [AU] 1991/566 i.d.g.F).



Gesetzgebungsverfahren f�r die Errichtung einer franzçsischen Datenbank
wurde ebenfalls 1998 abgeschlossen30.

Die deutsche Datenbank ist mit knapp einer halben Million Datens�tze
hinter der britischen Datenbank die zweitgrçßte Datenbank. Die franzçsi-
sche Datenbank kam zum 01. 12. 2006 immerhin auf 331.348 Datens�tze
plus 16.624 Tatortspuren unbekannter T�ter. Die çsterreichische Datenbank
konnte zum 01.01 2007 94.550 Eintr�ge zuz�glich 24.600 Tatortspuren ver-
zeichnen. Demgegen�ber kommt die niederl�ndische Datenbank trotz einer
doppelt so hohen Bevçlkerungszahl lediglich auf 27.056 Datens�tze plus
29.534 Datens�tze aus Tatortspuren. Im Hinblick auf die Quantit�t fallen
die belgische und spanische Datenbank kaum ins Gewicht: Zum 01. 06.
2006 enthielt die belgische Datenbank 6.883 Datens�tze plus 9.375 Daten-
s�tze aus Tatortspuren. Die spanische Datenbank enthielt zum 31. 12. 2006
11.926 zuordenbare Datens�tze und 20.420 von Tatortspuren31.

b. National DNA Database in England32

In der Diskussion um die Nutzung zentraler DNA-Datenbanken steht beson-
ders die britische Datenbank im Vordergrund, die durch die �berf�hrung
des Pr�m-Systems auf den Rahmen der Union auch f�r diesen Datenaus-
tausch zug�nglich wird. In England wurde 1995 die weltweit erste forensi-
sche DNA-Datenbank errichtet33. Die DNA-Analyse blickt dort auf die ver-
gleichsweise l�ngste Tradition zur�ck; sie wird seit 1987 routinem�ßig zur
Spurentypisierung eingesetzt34. Bereits zum Zeitpunkt ihrer Einrichtung im
Jahr 1995 war die Datenbank auf eine Bearbeitung von 650 Proben t�glich
zu einem Preis von 40 britischen Pfund ausgerichtet35. Sie beinhaltet heute
mit Abstand die meisten Treffer: Zum 01. 12. 2006 konnte eine Zahl von
3.790.551 Eintr�gen plus 3.123.958 Tatortspuren ermittelt werden. Damit
waren bereits f�r die Zahl der gespeicherten Datens�tze Ende 2005 Daten36

von 5,2 % der Bevçlkerung des Vereinigten Kçnigreiches in der nationalen
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30 Schneider/Martin, Forensic Science International 2001, 232 (233).
31 DNA Databases in Europe, hrsg. von European Network of Forensic Science Instiutes. Abruf-

bar unrter: http://www.enfsi.eu/ewg/dnawg/db/dnadatabases. Diese tabellarische Darstellung
enth�lt nicht nur die genauen Zahlen f�r alle europ�ischen Datenbanken, sondern stellt
zus�tzlich auch die Bevçlkerungszahl und die Anzahl der erzielten Treffer dazu ins Verh�lt-
nis.

32 Hier werden die Daten f�r England und Wales gespeichert. Schottland und Nordirland ver-
f�gen �ber eigene Datenbanken und stellen DNA-Profile in die National DNA Database ein,
siehe POSTNOTE February 2006 Number 258: National DNA Database, S. 1; hrsg. Vom Parlia-
mentry Office of Science and Technology, abrufbar unter: http://www.parliament.uk/.

33 Antonow, JR 2005, 99; Newnham, Kriminalistik 1996, 646.
34 Schneider/Rittner, ZRP 1998, 64 (66). Siehe auch: Antonow, JR 2005, 99.
35 Nogala, B�rgerrechte & Polizei/CLIIP 1998, 6 (12).
36 3.450.000 Eintr�ge zuz�glich 263.923 Tatortspuren. Zur Entwicklung seit der Einrichtung der

Datenbank 1995, siehe The National DNA Database Annual Report 2005–2006, S. 29, abrufbar
unter: http://www.homeoffice.gov.uk/science-research/using-science/dna-database/.



Datenbank gespeichert, gegen�ber 1,13 % im Durchschnitt in der gesamten
Europ�ischen Union37. In den Jahren 2000 bis 2005 wurden im Rahmen
eines Programms zur Ausdehnung der Nutzung 240 Millionen britische
Pfund mit dem Ziel investiert, die DNA-Profile aller aktiven Kriminellen
zu speichern38. Einer Studie aus dem Oktober 2005 zu Folge, waren von
den damals 3.466.793 Personen DNA-Profilen, 741.605 Personen unter 18
Jahren zuzuordnen39.

3. Europ�ischer Hintergrund
Die Entwicklung und Errichtung nationaler Datenbanken ist dabei nicht als
vollkommen autonome Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten zu
sehen. Bestrebungen, die sich zum einen f�r die Errichtung solcher Daten-
banken stark machten und zum anderen dabei von vorneherein auf die Not-
wendigkeit der Verwendung gemeinsamer Standards hinwiesen, um einen
sp�teren Datenaustausch zu ermçglichen beziehungsweise zu erleichtern,
kamen aus verschiedenen Richtungen.

a. Wissenschaft/Rechtsmedizin
Mit dem Abbau der Grenzkontrollen in Europa ging die Bef�rchtung eines
Anstiegs der grenz�berschreitenden Kriminalit�t einher. Auch die Rechts-
medizin machte sich bewusst, dass ein solcher Anstieg eine Intensivierung
des grenz�berschreitenden des Datenaustausches erforderlich machen w�r-
de. Im Hinblick auf DNA-Daten bedeutete dies, dass ein Austausch von
Ergebnissen bei der DNA-Analyse nur mçglich sein w�rde, wenn alle L�n-
der dasselbe Restriktionsenzym und dieselben „common probes“ verwen-
den w�rden. Daher trafen sich bereits 1988 Wissenschaftler aus den f�hren-
den europ�ischen forensischen Labors, um �ber eine Harmonisierung der
Technologie zu diskutieren40. Nach der Gr�ndung der EDNAP (European
DNA profiling group) wurden regelm�ßige Treffen organisiert. Im Jahr
1991 wurde eine Working Group der International Society for Forensic Hae-
mogentics gegr�ndet (ISFG)41. Daran waren die rechtsmedizinischen Insti-
tute der Universit�ten M�nster und Kçln und das Bundeskriminalamt
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37 POSTNOTE February 2006 Number 258: National DNA Database, S. 1; hrsg. Vom Parliamen-
try Office of Science and Technology, abrufbar unter: http://www.parliament.uk/.

38 POSTNOTE February 2006 Number 258: National DNA Database, S. 1; hrsg. Vom Parliamen-
try Office of Science and Technology, abrufbar unter: http://www.parliament.uk/.

39 Weiter konnte im Rahmen einer Studie im Dezember 2005 festgestellt werden, dass im Falle
von circa 24.000 Personenprofilen, die unter 18 J�hrigen zuzuordnen sind, nicht weiter gegen
die Jugendlichen vorgegangen wurde. The National DNA Database Annual Report 2005–2006,
S. 33, abrufbar unter: http://www.homeoffice.gov.uk/science-research/using-science/dna-da
tabase/.

40 Martin/Schnitter/Schneider, Forensic Science International 2001, 225 (226).
41 Martin/Schnitter/Schneider, Forensic Science International 2001, 225 (226).



beteiligt42. Zur Koordinierung und Standardisierung der DNA Typisierung
zwischen polizeieigenen und externen Labors wurde außerdem eine Wor-
king Group des European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)
gegr�ndet43. Ein erstes Treffen fand bereits 1995 statt44. Damit hat die
Rechtsmedizin bereits zu einem außerordentlich fr�hen Zeitpunkt im Hin-
blick auf die Einsatzmçglichkeiten der DNA-Analyse in der Strafverfolgung
die Notwendigkeit einer Harmonisierung der technischen Voraussetzungen
erkannt.

b. Europ�ische Union
Eine entsprechende Aufforderung zur Errichtung nationaler DNA-Analyse-
Dateien an die Mitgliedstaaten hatte es durch die Europ�ische Union im
Rahmen einer Entschließung des Rates am 09. 06. 199745 gegeben. Neben
dem grunds�tzlichen Ersuchen um eine Einrichtung empfiehlt der Rat
unter I. 2 den Aufbau solcher Dateien kompatibel und nach gleichen Stan-
dards durchzuf�hren. Unter Punkt IV. der Entschließung werden die Mit-
gliedstaaten bereits aufgefordert, weitere Untersuchungen im Hinblick auf
ein Informationsaustauschsystem durchzuf�hren. Auf dieser Entschlie-
ßung aufbauend gab es eine weitere Entschließung des Rates aus dem Jahr
200146, die zus�tzliche Konkretisierungen im Hinblick auf die zu verwen-
dende Technik beinhaltete. Diese politischen Bem�hungen waren jedoch
nicht von durchschlagendem Erfolg. Die Mitgliedstaaten, die zu diesem
Zeitpunkt bereits eine Datei errichteten, zogen die Entwicklung eigener
Systeme vor und produzierten damit nicht unerhebliche H�rden f�r die
Intensivierung der Zusammenarbeit durch die Gew�hrung des gegenseiti-
gen Zugriffs47.

4. Kompatibilit�t der Datenbanken
Bei der Errichtung der Analyse-Datei wurde auf deutscher Seite eine eigene
Software entwickelt48. Aber auch Frankreich und andere L�nder entwickel-
ten eigene Programme. Unter den urspr�nglichen Pr�m-Staaten verwende-
ten lediglich Spanien und die Niederlande das amerikanische System
CODIS. Bevor die Vernetzung der Datenbanken tats�chlich mçglich wurde,
musste daher ein erheblicher technischer Aufwand betrieben werden. Dies
war ein wesentlicher Grund daf�r, dass zwischen der Unterzeichnung des
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42 EDNAP Homepage- What is the EDNAP?, abrufbar unter http://www.isfg.org/ednap/
group.htm.

43 Martin/Schnitter/Schneider, Forensic Science International 2001, 225 (226).
44 ENFSI- expert working groups, abrufbar unter: http://www.enfsi.org/ewg/dnawg/.
45 ABl. 1997 Nr. C 193, S. 2.
46 ABl. 2001 Nr. C 187, S. 1.
47 Schneider/Rittner weisen auf die Notwendigkeit der Beachtung der europ�ischen Dimension

bei der Errichtung einer nationalen Analysedatei hin, Schneider/Rittner, ZRP 1998, 64 (68).
48 Siehe 2. Teil, 1. Abschnitt A. I. 1.



Vertrages am 27. 05. 2005 und der Unterzeichnung der Durchf�hrungsver-
einbarung am 05. 12. 2006 mehr als eineinhalb Jahre lagen.

Um den Zugriff zu ermçglichen, bedurfte es einer „�bersetzungssoftwa-
re“. Unter Verwendung dieser Software funktioniert der Austausch nach
folgendem Prinzip: Eine E-Mail mit dem Datensatz wird versendet, landet
beim Empf�nger zun�chst in einer Blackbox und wird dort �bersetzt. Die
Daten werden eingespeist, der Abgleich findet statt, der Datensatz wird
„r�ck�bersetzt“ und schließlich zur�ckgeschickt. Bei der Schaffung der
technischen Voraussetzungen kommt Deutschland als „Leading Nation“
besondere Bedeutung zu. Als Initiator des Vertrages hat sich Deutschland
bereit erkl�rt, eine universal einsetzbare Software zu entwickeln, die dann
bei jedem hinzukommenden Vertragsstaat aufgespielt werden kann. Als
Partner bei dieser Entwicklung wurden �sterreich und die Niederlande
ausgew�hlt49. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die technischen
Maßnahmen, die f�r eine Vernetzung der Datenbanken notwendig wurden,
zeit- und aufwandsintensiv waren.

II. Fundstellens�tze
Gem�ß Art. 2 Abs. 2 Ratsbeschluss Pr�m haben die Vertragsparteien zu
gew�hrleisten, dass Fundstellendatens�tze zum Bestand der nationalen
DNA-Analyse-Dateien zur Verf�gung stehen. Art. Abs. 2 Satz 2 definiert
Fundstellendatens�tze. Sie d�rfen nur DNA-Profile50, die aus dem nicht
codierenden Teil der DNA gewonnen wurden, und eine Kennung enthal-
ten. Die Kennung ist dabei notwendig, um den Fundstellendatensatz ent-
sprechenden personenbezogenen und sonstigen Informationen zuordnen
zu kçnnen. Ausdr�cklich wird in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 Ratsbeschluss Pr�m
auch klargestellt, dass die Fundstellendatens�tze frei von Informationen
sein m�ssen, die eine unmittelbare Identifizierung der betroffenen Person
ermçglichen kçnnten.

Die Einf�hrung genereller technischer Spezifikationen wird den nationa-
len Kontaktstellen (Art. 6 Abs. 2 Ratsbeschluss Pr�m) �bertragen. Art. 2
Abs. 2 spricht weiter davon, dass die Fundstellendatens�tze „f�r die Zwe-
cke der Durchf�hrung dieses Beschlusses“ vorhanden sein m�ssen. Da-
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49 �sterreich war als Partner attraktiv, da der f�r die çsterreichische Datenbank zust�ndige Pro-
grammierer in der Vergangenheit f�r die Datenbank bei Interpol gearbeitet hatte und somit
�ber internationale Erfahrungen verf�gte. Eine Hinzuziehung der Niederlande war vor allen
Dingen deshalb sinnvoll, weil damit auch ein Land, das mit der CODIS Software arbeitet,
beteiligt war. Die Software sollte auch darauf ausgelegt werden, �ber die notwendigen
Schnittstellen f�r die Zusammenarbeit mit CODIS nutzenden Systemen zu verf�gen.

50 Nach dem Begriff DNA-Profile ist im Pr�mer Vertrag ein Sternchen eingef�gt, das sich am
Ende der Vorschrift wiederfindet und klarstellt, dass f�r die Bundesrepublik Deutschland
DNA-Profile im Sinne des Vertrages von Pr�m DNA-Identifizierungsmuster sind. Bei dem
Begriff „DNA-Profil“ handelt es sich um die in �sterreich und anderen Vertragsstaaten �bli-
che Terminologie (BT-Drs. 16/1108, S. 34).



durch wird deutlich, dass die Fundstellendatens�tze nur f�r den Zugriff
der anderen Mitgliedstaaten im Hit-/No-Hit-System zug�nglich gemacht
werden m�ssen und eine komplette Umstrukturierung der nationalen
Datenbanken, auch f�r den Bereich der nationalen Nutzung, nicht verlangt
wird51.

1. DNA-Profile
Die Herstellung eines DNA-Profils als wesentlicher Bestandteil eines Fund-
stellendatensatzes basiert auf der Analyse der DNA, der molekulargeneti-
schen Untersuchung der Desoxyribonukleins�ure. Die DNA-Analyse erçff-
net die Mçglichkeit der Erstellung eines individual-charakteristischen
Musters aus den Kçrperzellen eines Individuums, das durch den Vergleich
mit anderen Mustern bei einer �bereinstimmung eine Identifizierung von
Personen ermçglicht52. Auf dieser Identifizierungsmçglichkeit fußt der
Begriff „genetischer Fingerabdruck“.

a. Aufbau der DNA
Die Erbinformationen eines Lebewesens sind in der DNA in den Zellkernen
enthalten53. Die DNA ist ein Fadenmolek�l, das sich aus zwei fadenfçrmi-
gen DNA-Einzelstr�ngen zusammensetzt54. Diese sind in einem DNA-Dop-
pelstrang miteinander verbunden und spiralfçrmig um die eigene Achse
verdreht (Doppelhelix)55.

Lediglich ein kleiner Teil (2–3 Prozent) des menschlichen Genoms56

besteht aus codierender DNA, die als Gene bezeichnet wird und kann
gem�ß dem genetischen Code in Proteine �bersetzt werden57. Die Proteine
ermçglichen als Eiweißkçrper durch ihre Funktionsvielfalt die Entwick-
lung der Funktionsf�higkeit des menschlichen Organismus58. Die restliche
menschliche DNA besteht aus informationslosen Basensequenzen, die f�r
die Auspr�gung des Kçrpers und der Bestimmung seiner Funktion nicht
relevant sind59. Im Durchf�hrungsbeschluss werden in Art. 2 lit d nicht
codierende Teile der DNA dementsprechend als Chromosomenbereiche
definiert, die keine genetischen Informationen und keine Hinweise auf Erb-
merkmale enthalten.
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51 BT-Drs. 16/1108, S. 33.
52 Siehe Frister, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, Kap. G Rdn. 270.
53 Rogall, in: Rudolphi/Wolter, SK-StPO, § 81a Rdn. 64 (Stand: Januar 2006).
54 Cramer, Genom- und Genanalyse, S. 2.
55 Cramer, Genom- und Genanalyse, S. 2 mit graphischer Darstellung der DNA.
56 Mit dem Begriff Genom wird die Gesamtheit der Erbsubstanz eines Menschen, die f�r die

Weitergabe kçrperlicher Eigenschaften und Merkmale verantwortlich ist, bezeichnet, West,
Der genetische Fingerabdruck, S. 25.

57 West, Der genetische Fingerabdruck, S. 28 mwN.
58 West, Der genetische Fingerabdruck, S. 28.
59 West, Der genetische Fingerabdruck, S. 28.


